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Artikel I-39: Besondere Bestimmungen für die Durchführung der Gemeinsamen Außen- und

Sicherheitspolitik

(1) Die Europäische Union verfolgt eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, die auf einer

Entwicklung der gegenseitigen politischen Solidarität der Mitgliedstaaten, der Ermittlung der

Fragen von allgemeiner Bedeutung und der Erreichung einer immer stärkeren Konvergenz des

Vorgehens der Mitgliedstaaten beruht.

(2) Der Europäische Rat bestimmt die strategischen Interessen der Union und legt die Ziele ihrer

Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik fest. Der Ministerrat gestaltet diese Politik im Rahmen

der vom Europäischen Rat festgelegten strategischen Leitlinien nach Maßgabe von Teil III der

Verfassung.

(3)     Der Europäische Rat und der Ministerrat erlassen die erforderlichen Europäischen

Beschlüsse.

(4) Diese Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik wird vom Minister für Auswärtige

Angelegenheiten der Union und von den Mitgliedstaaten mit den einzelstaatlichen Mitteln und

denen der Union durchgeführt.

(5) Die Mitgliedstaaten stimmen einander im Rat und im Europäischen Rat zu jeder außen- und

sicherheitspolitischen Frage von allgemeiner Bedeutung ab, um ein gemeinsames Vorgehen

festzulegen. Bevor ein Mitgliedstaat in einer Weise, die die Interessen der Union berühren könnte

auf internationaler Ebene tätig wird oder eine Verpflichtung eingeht, konsultiert er die anderen

Mitgliedstaaten im Rat oder im Europäischen Rat. Die Mitgliedstaaten gewährleisten durch

konvergentes Handeln, dass die Union ihre Interessen und Werte auf internationaler Ebene geltend

machen kann. Die Mitgliedstaaten sind untereinander solidarisch.



(6) Das Europäische Parlament wird zu den wichtigsten Aspekten und den grundlegenden

Weichenstellungen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik regelmäßig gehört und über

ihre Entwicklung auf dem Laufenden gehalten. Grundlegende Weichenstellungen bedürfen der

Zustimmung des Europäischen Parlaments.

(7) Im Bereich der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik fassen der Europäische Rat und

der Ministerrat außer in den in Teil III der Verfassung vorgesehenen Fällen Beschlüsse einstimmig.

Sie beschließen auf Vorschlag eines Mitgliedstaates, des Ministers für Auswärtige Angelegenheiten

der Union oder des Ministers mit Unterstützung der Kommission. Europäische Gesetze und

Rahmengesetze sind ausgeschlossen.

(8)     Der Europäische Rat kann einstimmig beschließen, dass der Rat in anderen als den in Teil III

der Verfassung genannten Fällen mit qualifizierter Mehrheit beschließt.

Explanation (if any) :

Absatz 3:
Diese Bestimmung könnte als Generalermächtigung im Bereich der GASP missverstanden werden.

Absätze 7 und 8:
Der Grundsatz des Artikel I-22 Absatz 3, wonach der Rat mit qualifizierter Mehrheit entscheidet
sowie der Grundsatz des Artikel I-20 Absatz 4, wonach der Europäische Rat im Konsens
entscheidet, müssen auch im Bereich der GASP gelten.
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